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Dorpat, den 28 Jan. 63  

Theuerster Gustav! 

Gestern erhielt ich Deinen Brief, konnte aber Dehn nicht sprechen, da er nicht zu Hause 
war; heute hat er mich wiederum einer Sitzung wegen erst zu 5 Uhr bestellt, da nun aber die 
Post gleichfalls heute und zwar schon um 6 Uhr abgeht, so beginne ich bereits jetzt, für den 
Fall, daß ich bei ihm aufgehalten werde, den Brief, und füge alsdann, sobald ich ihn gespro-
chen, seine Antwort hinzu. Deinen Brief händigte ich ihm zur Sicherheit, damit er vielleicht 
Zeit hat, in Notizen nachzusehen, gleich aus. ---  

Eingetretener Hindernisse wegen füge ich daher nur noch Dehn´s Aussagen, den ich 
soeben gesprochen, hinzu: 

Zur Zeit seines Aufenthaltes in Fellin hat ein leiblicher Neffe des alten Helmetschen ein 
Fritz Rennenkampff, der bereits gestorben, sich bemüht im Fellinschen Archive, d. h. im 
Pernauschen Landgerichte das Original oder eine beglaubigte Abschrift eines Transactes, im 
vorigen Jahrhundert zu Helmet geschlossen, von dem er Abschriften bei seinen Vettern in 
Estland gesehen, aufzufinden, wobei Dehn ihn selbst behülflich gewesen; es hat sich doch 
vom vorigen Jahrhundert keiner gefunden, wohl zwei beglaubigte Transacte von 1618 und 
1630 ungefähr, die Fritz Rennenkampff nicht befriedigt hatten, da er nach Dukumenten ge-
sucht habe, die Helmet als Familiengut constatirten. 

Dehn sprach die Vermuthung oder vielmehr die Möglichkeit aus, daß der Transact viel-
leicht im Hofgericht coroborirt worden, fügte aber hinzu, wenn er sich nicht irre, so hat Fritz 
Rennenkampff auch dort nachgesucht, doch kann er es nicht mit Gewißheit behaupten. --- 

Fritz Rennenkampff hat ihm gegenüber jedenfalls die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen, 
daß der alte Helmetsche Rennenkampff den Transact besitze, ihn aber nicht herausgeben 
wolle. --- Die Uhr schlägt aber 6, daher eile ich. --- 

Herzliche Grüße an Alle von Deinem Schwager 

Eduard Middendorff 

Wenn Du sonst Fragen vorlegen willst, so schreib mir, Dehn scheint jedenfalls sehr be-
wandert in Dokumenten und Transacten zu sein. --- 
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Hochgeschätzter Herr Kapitain! 

Ihrem Wunsch gemäß habe ich mich bei dem Senatoren des hiesigen Landgerichts Borg 
nach dem in Helmet 1772 abgeschlossen Theilungs-Transact erkundigt. Leider erhielt ich 
aber von ihm zur Antwort, es finde sich dieser Transact, nach welchem schon früher Anfra-
gen an ihn ergangen, nicht im Landgerichtsarchiv. 

Er vermuthet, das Actenstück müsse im Hofgericht liegen, Abschriften davon befänden 
sich aber in Händen des Herrn von Anrep vom Lauenhof, der, als mit zu den Dreylingschen 
Erben gehörig, auch bei der Sache betheiligt seyn soll. Diese Vermuthung bestätigte mein 
Amtsbruder Pastor Behle von Helmet, mit dem ich kürzlich zusammengesessen. 

Und so erlaube ich mir dann, Ihnen, hochgeschätzter Kapitain, den Vorschlag zu machen, 
ob Sie sich nicht an gedachten Herrn von Anrep von Lauenhof (im Helmetschen Kirchspiel) 
wenden wollen, um von ihm die gewünschte Abschrift zu erhalten. Es würde mich freuen, 
wenn ich Sie damit an die rechte Quelle gewiesen. 

Mich Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin bestens empfehlend 

Ihr ganz ergebener  

Fellin Pastorrat   Hoerschelmann 

1. Februar 1863 

 


